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B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2413/20 
der Sondersitzung des Stadtrates vom 28.04.2021

Aufstellung von weiteren Grillcontainern 
an ausgewiesenen Grillplätzen

Genaue Fassung:

01   Der Oberbürgermeister prüft, an welchen ausgewie-
senen Grillplätzen in Erfurter Parks und Grünanla-
gen noch keine Grillcontainer, wie beispielsweise 
jene auf dem Petersberg, stehen und an welchen 
Plätzen eine Aufstellung solcher Container noch 
möglich ist.

02   Die Standorte sind dem zuständigen Ausschuss bis 
zum Ende des vierten Quartals 2021 vorzulegen.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2424/20 
der Sondersitzung des Stadtrates vom 28.04.2021

Koloniales Erbe in Erfurt erkunden

Genaue Fassung:

01   Die Museen und Archive sind das Gedächtnis der 
Stadt. Die Stadtverwaltung nutzt die zur Aufarbei-
tung des Kolonialismus verfügbaren Fördermittel, 
stellt entsprechende Förderanträge und betreibt 
Provenienzforschung in Hinblick auf Sammlungs-
stücke, die im Zuge des Kolonialismus nach Erfurt 
gekommen sind. Einbezogen werden die entspre-
chenden Schriftquellen. Die Kulturverwaltung wird 
beauftragt, bis spätestens Juli 2021 einen Zeitplan 
für dieses Vorhaben vorzulegen.

02   Die Museen und Archive haben aber auch einen kri-
tischen Bildungsauftrag. Deshalb muss die wissen-
schaftliche Aufbereitung, öffentliche Darstellung 
und Vermittlung der Kolonialgeschichte die Bürger/
innen auch erreichen und kommunikativ offen ein-
binden. Daher entwickelt die Stadtverwaltung ent-
sprechende Formate, die über koloniale Themen 
sachkundig und in der Breite informieren und den 
kritischen Austausch in der Stadtgesellschaft er-
möglichen.

03   Weitere Bausteine zur Bearbeitung des Themas wer-
den in die Fortschreibung des Strategischen Kultur-
konzepts aufgenommen und sind bis dahin zu erar-
beiten.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2455/20
der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2021

Bebauungsplan EFM099 „Arche" – 1. 
Änderung - Abwägungs- und Satzungs-
beschluss

Genaue Fassung:

01   Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

  Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02   Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO), wird der Bebauungsplan der Innen-
entwicklung, gemäß § 13a BauGB, EFM099 „Arche", 
1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (An-
lage 2, M 1: 250) mit den textlichen Festsetzungen 
in seiner Fassung vom 17.12.2020, als Satzung be-
schlossen.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung und die den Festsetzungen 
zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o. 
ä. im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Formvorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes, ein nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 
Abs 3 Satz2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 25.05.2021

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 2455/20 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2542/20 
der weiterführenden Sondersitzung des Stadtrates vom 29.04.2021

Förderung von privaten Kleinkläranlagen 
mit vollbiologischer Reinigungsstufe 
(„Sächsisches Modell")

Genaue Fassung:

Der Stadtrat bekennt sich zur Umsetzung des ABK mit 
grundhaftem Straßenausbau. In Einzelfällen kann von 
einer Komplexbaumaßnahme zum grundhaften Stra-
ßenausbau abgewichen werden. Die Entscheidung zu 
jedem Einzelfall ist im zuständigen Ausschuss zu be-
schließen.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0626/21 
der Sitzung des Stadtrates vom 05.05.2021

Abberufung und Berufung sachkundige 
Bürger/in

Genaue Fassung:

01   Als sachkundiger Bürger für die Fraktion FREIE WÄH-
LER/ PIRATEN im Ausschuss für Finanzen, Vergaben 
und Rechnungsprüfung wird Herr Tim Staupendahl 
abberufen. 

(Fortsetzung auf Seite 13)

Wahler, Susanne
Rechteck

Wahler, Susanne
Rechteck


